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Erklärung des Rates 

 

Der Rat der Europäischen Union 

 

1. BEGRÜSST die zwischen den beiden gesetzgebenden Organen erzielte Einigung über 

den Vorschlag der Kommission für einen Beschluss über die verstärkte Zusammenarbeit 

zwischen den ÖAV als ein zusätzliches Instrument, das einen positiven Beitrag zu den 

laufenden umfassenderen Bemühungen leisten kann, die darauf abzielen, den 

bestehenden Strukturen mehr Wirksamkeit bei der Bewältigung der Arbeitslosigkeit zu 

verleihen; 

 

2. ERINNERT DARAN, dass das Europäische Parlament und der Rat gemäß Artikel 149 

AEUV Anreizmaßnahmen zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen den 

Mitgliedstaaten beschließen können; 

 

8800/14 ADD 1  gha/pg 1 
 DPG  DE 
 

024110/EU XXV. GP
Eingelangt am 05/05/14

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=24110&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2013;Nr:0202;Code:COD&comp=0202%7C2013%7C
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=24110&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:8800/14;Nr:8800;Year:14&comp=8800%7C2014%7C
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=24110&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:CODEC%201071;Code:CODEC;Nr:1071&comp=CODEC%7C1071%7C
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=24110&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:SOC%20279;Code:SOC;Nr:279&comp=SOC%7C279%7C
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=24110&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:MI%20366;Code:MI;Nr:366&comp=MI%7C366%7C
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=24110&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:8800/14;Nr:8800;Year:14&comp=8800%7C2014%7C


 

 

3. IST DER AUFFASSUNG, dass der Beschlussentwurf nach dieser Rechtsgrundlage den 

Mitgliedstaaten keine Verpflichtung zur Zusammenarbeit im Bereich der Beschäftigung 

auferlegen kann; 

 

4. IST SICH BEWUSST, dass der tatsächliche Mehrwert des Netzwerks in der Teilnahme 

aller Mitgliedstaaten liegt, da dadurch die Entwicklung und Umsetzung von 

Benchmarking-Systemen und Maßnahmen des wechselseitigen Lernens, um einen 

geeigneten Prozess des Benchlearning zu entwickeln, ermöglicht wird. 

 

 

Vor diesem Hintergrund und um die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass das Netzwerk 

wirksam funktionieren und einen echten Mehrwert bieten kann, erklären die Mitgliedstaaten der 

Europäischen Union, dass sie alle zugestimmt haben, sich auf freiwilliger Basis an dem Netzwerk 

zu beteiligen, was sie dem Sekretariat des Netzwerks wie in Erwägungsgrund 3 dargelegt mitteilen 

werden. 
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